
 
 
 
 

17. November 2011 
Neue Lärmschutzbereiche gemäß Fluglärmgesetz 
 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat einen neuen Lärmschutzbereich für 
den Düsseldorfer Flughafen festgelegt. Grundlage dafür ist das im Juni 
2007 novellierte Fluglärmschutzgesetz. Der Lärmschutzbereich wurde 
unter Berücksichtigung des prognostisch zu erwartenden Flugbetriebs 
am Düsseldorfer Flughafen durch das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz (LANUV NRW) berechnet.  

Der Lärmschutzbereich untergliedert sich in Abhängigkeit von der 
Lärmbelastung in zwei Tagschutzzonen und eine Nachtschutzzone. In 
der Tagschutzzone 1 ist der Flughafenbetreiber verpflichtet, die Kosten 
für Maßnahmen zum passiven Schallschutz, wie zum Beispiel 
Schallschutzfenster zu tragen. In der Nachtschutzzone sind zusätzlich 
noch die Kosten für Belüftungseinrichtungen für Schlafräume zu 
erstatten.  

Anwohner des Düsseldorfer Flughafens können sich nun an die 
Bezirksregierung Düsseldorf wenden und sich erkundigen, ob ihr 
Grundstück in einer Lärmschutzzone gemäß Fluglärmgesetz liegt und 
welche Ansprüche geltend gemacht werden können. Für die 
Bearbeitung von entsprechenden Anträgen auf Erstattung von 
Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen ist ebenfalls die 
Bezirksregierung Düsseldorf – Dezernat 35 – zuständig. 

Kontakt: 
Bezirksregierung Düsseldorf,  
Dezernat 35, 
Cecilienallee 2,  
40474 Düsseldorf 
Tel.: 0211-475-0 
E-Mail: poststelle@bezreg-duesseldorf.nrw.de 
Internet: http://www.brd.nrw.de/planen_bauen/flugl__rm_-
_baulicher_schallschutz/index.jsp 
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